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Dachfläche für Photovoltaikanlage gesucht! 
 
Eine Betreibergesellschaft sucht Dachflächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen.  
 

Beabsichtigt ist die Errichtung von Anlagen mit einer Leistung von mindestens 5 bis zumindest 
20 kw. Für eine 20 kw Anlage wird eine  Dachfläche im Ausmaß von ca. 150 m2 benötigt. Pro 
Parzelle wird nur eine Anlage bewilligt. Die Anlage muss, aufgrund der Reduzierung der Tarife 
für Ökostrom im kommenden Jahr, noch im Jahr 2011 bewilligt und ein Zählpunkt dafür einge-
richtet werden. Die Errichtung kann in den kommenden 2 bis 3 Jahren erfolgen. Die Eigennut-
zung des erzeugten Stromes ist nicht möglich. 
 

Die Betreibergesellschaft übernimmt die Gesamtkosten für die Errichtung und den Betrieb der 
Anlage. Für die Zurverfügungstellung der Dachfläche wird eine Miete in einem prozentuellen 
Verhältnis zum Stromertrag bezahlt. Der Mietvertrag wird für eine Dauer von 15 Jahren abge-
schlossen. Eine Beteiligung an der Betreibergesellschaft ist möglich. 
 

Wichtige Voraussetzung: Die Dachfläche muss nach Süden ausgerichtet sein. 
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte umgehend an das Gemeindeamt. Wir werden Ihre Daten 
an die Gesellschaft weiterleiten, die in der Folge eine Besichtigung vornehmen bzw. eine In-
formationsveranstaltung für alle Interessierten abhalten wird. 
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Der Gemeinderat lädt alle Seniorinnen und Senioren 
zu unserem diesjährigen 

 

 

Gemeinde - Seniorenausflug 
 

am Montag, dem 10. Oktober 2011 
 

recht herzlich ein. 
 
 
 

Programm: 
Abfahrt: 
 
12.45  Uhr Zustieg in Maierhöfen  
 
13.00 Uhr Abfahrt Parkplatz vor Gemeinde 
 
13.30 Uhr Führung durch die Hermannshöhle in Kirchberg am Wechsel 
 anschließend Besichtigung des Paradiesgartls und der Schaumühle 
 beim Molzbachhof 
 
 17.00 Uhr Gemütlicher Ausklang im Landgasthof  Fally in Ödenkirchen. 

 
 
 
 
Anmeldung und Platzreservierung: 
bis spätestens Mittwoch, 5. Oktober 2011 am Gemeindeamt (02646/8284). 

 
 
 

Es würde uns freuen, Sie bei diesem Ausflug wieder begrüßen zu können. 
 
 

Ihr Bürgermeister und die Gemeinderäte 
der Kurgemeinde Bad Schönau. 
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!!!! Gratis Schnupperstunde am Montag, den 19.09.2011 !!!! 
 

Dann jeden Montag um 18:30 Uhr im VS Turnsaal Bad Schönau! 

 

Einstieg jederzeit möglich! 

 

Erste Stunde gratis! 
 

www.zumba3d.jimdo.com 

 

Ich freu mich auf euer Kommen!!! 

 

 

 

http://www.zumba3d.jimdo.com/
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Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönau beabsichtigt, den Flächenwidmungsplan in fol-
gendem Punkt abzuändern: 
 

 Diverse Abänderungen der Bauland- bzw. Verkehrsflächenabgrenzung im unmittelba-
ren Ortszentrum von Bad Schönau. 

 

 Nachtragung einer bereits abgeschlossenen Abänderung des Verlaufes der Gemeinde-
grenze im Nordosten des Gemeindegebietes zur Nachbargemeinde Kirchschlag bei 
gleichzeitiger Übernahme der Widmungsart „Grünland – Land- und Forstwirtschaft (Glf)“ 
bzw. Neuwidmung von „private Verkehrsfläche (Vp)“ sowie „Grünland-Grüngürtel (Ggü-
1)“. 

 
Der Entwurf wird gemäß §21, Abs. 5 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000 – 
i.d.g.F. durch sechs Wochen, das ist in der Zeit 
 

vom 21.09.2011 bis 02.11.2011 
 
im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt.  
 
Jede(r) ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist zum Entwurf der Änderung des Flächenwid-
mungsplanes (PZ.: BSCH - FÄ 4 - 10499 - E, verfasst von DI. Karl SIEGL,  Gschwandnergas-
se 26/2, 1170 Wien) schriftlich Stellung zu nehmen. 
 
Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig abgegebene 
Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Die/Der Verfasser/in einer Stellungnahme hat keinen 
Rechtsanspruch darauf, dass ihre/seine Anregung in irgendeiner Form Berücksichtigung fin-
det. 
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